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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.10.2018 

Geschäftszahl 

Ro 2016/04/0047 

Rechtssatz 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 17. November 2015, Ra 2015/03/0058, festgehalten, 
dass bei der gemäß § 10 Abs. 3 NÖ NSchG 2000 vorzunehmenden Beurteilung, ob die Erhaltungsziele des 
Europaschutzgebietes tatsächlich beeinträchtigt werden, die Notwendigkeit der Berücksichtigung etwaiger 
Kumulationseffekte besteht, auch wenn § 10 Abs. 3 NÖ NSchG 2000 - anders als Abs. 1 dieser Bestimmung - 
das Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten nicht ausdrücklich erwähnt. Es besteht kein Grund zur 
Annahme, dass die Rechtslage eine Kompensation dieser Prüfung möglicher Auswirkungen kumulativer Effekte 
durch die Heranziehung anderer Parameter erlauben würde. 
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